
VBG 
Verwaltungs-Berufsgenossenschaft 
die Berufsgenossenschaft 
der Banken, Versicherungen, Verwaltungen, 
freien Berufe und besonderer Unternehmen 

hat die 

Sicherheitstechnische Fachkunde 

als 

Fachkraft für  

Arbeitssicherheit 
bei der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft nach erfolgreicher 
Teilnahme an den erforderlichen Ausbildungslehrgängen erworben. 

Der Nachweis über die sicherheitstechnische Ausbildung nach § 3 
der Unfallverhütungsvorschrift 11 Sicherheitsingenieure und andere 
Fachkräfte für Arbeitssicherheit" (VBG 122) ist damit erbracht worden. 

(, / 
Dr.-lng. M. Fischer Dozent / 
Direktor des Technischen Aufsichtsdienstes 

Datum 


